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1. Arbeitsrecht Kündigung für alkoholkranke Berufskraftfahrer Fährt ein Berufskraftfahrer unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrzeug, können Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis verhaltensbedingt kündigen. Das geht auch, wenn der Kraftfahrer an einer Alkoholerkrankung leidet, entschied nun das Arbeitsgericht Berlin (Az.: 24 Ca 8017/13). Ein Berufskraftfahrer war mit seinem Lkw alkoholisiert in einen Unfall verwickelt. Der Arbeitgeber kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos, hilfsweise fristgemäß. Der Mitarbeiter klagte jedoch gegen die Kündigung. Er argumentierte, dass die Kündigung unwirksam sei, weil er alkoholkrank sei. Schließlich habe er daher seine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht schuldhaft verletzt. Das Gericht gab der Klage aber nicht statt. Die fristlose Kündigung wurde zwar wegen Formfehlern abgelehnt, doch die ordentliche Kündigung ist wirksam. Die arbeitsvertraglichen Pflichten wurden hier schwerwiegend und in vorwerfbarer Weise verletzt. Auch bei alkoholkranken Arbeitnehmern darf der Arbeitgeber davon ausgehen, dass diese nüchtern zum Dienst erscheinen und auch während der Fahrt mit einem Lkw keinen Alkohol zu sich nehmen. Die Alkoholerkrankung entlastet den Mitarbeiter nicht. Eine Abmahnung hätte in diesem Fall auch nicht ausgereicht. Schließlich muss der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die Fahrer nüchtern ihre Kraftfahrzeuge führen. (Zeitschrift „Creditreform“, 07/2014) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401 mailto:[email protected]



Handlungsmöglichkeiten des Arbeitgebers in Mobbingfällen Der Arbeitgeber ist im Rahmen des ihm obliegenden Schutzes von Gesundheit und Persönlichkeitsrecht seiner Arbeitnehmer verpflichtet, diese gegen unwahre Behauptungen und herabsetzende, entwürdigende Äußerungen und Verhaltensweisen von Vorgesetzten und Kollegen (Mobbing) zu schützen. Verletzen er oder die beauftragten Personen diese Fürsorgepflicht, haftet der Arbeitgeber für schuldhaft begangene Persönlichkeits- oder Gesundheitsverletzungen. Das Landesarbeitsgericht Mainz stellt hierzu klar, dass es im pflichtgemäßen Ermessen des Arbeitgebers liegt, mit welchen Maßnahmen er auf einen eskalierten Arbeitsplatzkonflikt reagiert. Das Angebot einer Team-Supervision stellt bei objektiver Betrachtungsweise durchaus eine geeignete und angemessene Maßnahme dar, um einen Konflikt zu lösen. Der von Mobbing betroffene Arbeitnehmer kann dem Arbeitgeber lediglich Vorschläge unterbreiten und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Einen Rechtsanspruch, nach dem der Arbeitgeber in einer bestimmten von ihm gewünschten Art und Weise vorzugehen hat, gibt es grundsätzlich nicht. (Urteil des LAG Mainz vom 19.12.2013, 10 Sa 375/13, jurisPR-ArbR 13/2014 Anm. 3). Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401 mailto:[email protected]



Prozessuale Verwertung von durch heimliche Spindkontrollen erlangten Beweismitteln Beweismittel, die der Arbeitgeber aus einer in Abwesenheit und ohne Einwilligung des Arbeitnehmers durchgeführten Kontrolle von dessen Schrank im Betriebsgebäude erlangt hat, sind zumindest dann in einem darauffolgenden Kündigungsschutzverfahren nicht verwertbar, wenn für die Heimlichkeit der Durchsuchung keine Notwendigkeit bestanden hat. Hierzu führt das Bundesarbeitsgericht aus: "Eine in Anwesenheit des Arbeitnehmers durchgeführte Schrankkontrolle ist gegenüber einer heimlichen Durchsuchung das mildere Mittel. Die Kontrolle in seinem Beisein gibt dem Arbeitnehmer nicht nur die Möglichkeit, auf die Art und Weise ihrer Durchführung Einfluss zu nehmen. Er kann sie u.U. - etwa durch freiwillige Herausgabe gesuchter Gegenstände - sogar ganz abwenden. Die verdeckte Ermittlung führt ferner dazu, dass dem Betroffenen vorbeugender Rechtsschutz faktisch verwehrt und nachträglicher Rechtsschutz erschwert wird. Die Heimlichkeit einer in Grundrechte eingreifenden Maßnahme erhöht typischerweise das Gewicht der Freiheitsbeeinträchtigung." (Urteil des BAG vom 20.06.2013, 2 AZR 546/12, MDR 2014, 411, BB 2014, 890) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401 mailto:[email protected]
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Fotos von krankgeschriebenem Arbeitnehmer bei Vortäuschungsverdacht Trifft ein Vorgesetzter einen krankgeschriebenen Arbeitnehmer an einer Autowaschanlage an, wo er zusammen mit seinem Vater ein Auto reinigt, und besteht danach Verdacht, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit lediglich vorgetäuscht hat, ist der Vorgesetzte berechtigt, mit seiner Handykamera Fotos von dem Mitarbeiter anzufertigen, um seine Beobachtung zu dokumentieren (Urteil des LAG Rheinland-Pfalz vom 11.07.2013, Az. .10 SaGa 3/13). Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401 mailto:[email protected]



Folgen einer nicht nur vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung Das Bundesarbeitsgericht hat eine Entscheidung mit enormer praktischer Bedeutung für Entleiher von Arbeitnehmern erlassen. Auch wenn der Einsatz des Leiharbeitnehmers entgegen der Regelung in § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) nicht mehr als nur vorübergehend anzusehen ist, kommt zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher kein (unbefristetes) Arbeitsverhältnis zustande. Das AÜG fingiert in § 10 Abs. 1 Satz 1 das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses ausschließlich bei fehlender Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis des Verleihers. Die Bundesrichter lehnen eine analoge Anwendung dieser Vorschrift auf den Fall der nicht nur vorübergehenden Arbeitnehmerüberlassung ab (Urteil des BAG vom 10.12.2013, 9 AZR 51/13, NZA 2014, 196 ZIP 2014, 437). Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401 mailto:[email protected]



2. Allgemeines Wirtschaftsrecht Aktueller Verzugszinsensatz Bei den Verzugszinsen gab es zum 1. Juli 2014 eine Änderung. Ausgangspunkt ist der in § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) beschriebene Basiszinssatz, der zum 1. Januar und zum 1. Juli jeden Jahres verändert werden kann. Der Basiszinssatz wurde zum 1. Juli 2014 auf -0,73 % gesenkt (vorher: -0,63 %). Danach ergeben sich bei Geldforderungen folgende gesetzliche Verzugszinsen: Bei Geschäften, bei denen ein Verbraucher beteiligt ist: 4,27 % (§ 288 Abs. 1 BGB). Bei Geschäften zwischen Unternehmen: 7,27 % (§ 288 Abs. 2 BGB) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



3. Datenschutzrecht Zulässige Speicherung von Bewerber- und Arbeitnehmerdaten Die Bundesregierung teilt in einer Drucksache mit, dass die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten von Bewerbern oder Beschäftigten durch ein Unternehmen nicht gegen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verstößt. Dies gilt auch für die Erhebung von Daten in sozialen Netzwerken und Internetforen (BT der Bundesregierung vom 24.04.2014, BT-Drs. 18/1122). Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



4. Firmen- und Gesellschaftsrecht Unmittelbare Kommanditistenhaftung für Drittverbindlichkeiten Auch wenn ein Gläubiger einer Kommanditgesellschaft (KG) zugleich deren Mitgesellschafter ist, kann er seine Drittgläubigerforderung unmittelbar gegen einen Mitgesellschafter geltend machen. Er ist grundsätzlich nicht verpflichtet, zunächst die Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Der Bundesgerichtshof vertritt dabei die Auffassung, dass sich aus der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht eine generell nur subsidiäre Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus Drittgeschäften mit anderen Gesellschaftern nicht ableiten lässt (Urteil des BGH vom 08.10.2013, II ZR 310/12, DB 2013, 2731, BB 2013, 3088). Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]
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Vermutung für unerlaubtes "Hin- und Herzahlen" einer GmbH-Einlage Der Bundesgerichtshof hat mehrfach entschieden, dass ein "Hin- und Herzahlen" des Einlagebetrags in einem geringen zeitlichen Abstand die Einlageschuld des Gesellschafters nicht tilgt, da in diesem Fall nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Leistung, wie vom Gesetz gefordert, zur freien Verfügung der Gesellschaft gestanden hat. Von einem derartigen "Hin- und Herzahlen" ist laut Oberlandesgericht Hamm bereits dann auszugehen, wenn die Einlage auf GmbH-Anteile gemäß einer vorherigen Absprache zeitnah an den Gesellschafter zurückgezahlt wurde. Dabei ist der Einwand des Gesellschafters, es sei dem Unternehmen damals wirtschaftlich sehr gut gegangen und es habe diese Zahlung gut vertragen können, für die rechtliche Beurteilung ohne Belang. Im Ergebnis konnte der Insolvenzverwalter der mittlerweile zahlungsunfähigen GmbH die (nochmalige) Erbringung der Gesellschaftereinlage verlangen (Urteil des OLG Hamm vom 11.02.2014, 27 U 110/13, GmbHR 2014, 426). Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Keine Bestellung eines Notgeschäftsführers bei Familien-GbR Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstands eines Vereins fehlen und dieser dadurch handlungsunfähig ist, kann das zuständige Amtsgericht nach § 29 BGB einen Notvorstand bestellen. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main lehnt eine entsprechende Anwendung der Vorschrift bei einer Familiengesellschaft bürgerlichen Rechts (hier mit dem Gesellschaftszweck der Verwaltung des gemeinsamen Grundbesitzes) ab. Innerhalb einer von familiären Beziehungen geprägten GbR kann deren Vertretung - zumindest solange die Gesellschaft nicht aufgelöst ist und sich in der Auseinandersetzung befindet - unter Ausschluss der einzelnen Gesellschafter als Gesellschaftsorgane nicht von einem Dritten wahrgenommen werden. Einen derartigen Eingriff in die Rechte der einzelnen, hier untereinander völlig zerstrittenen, Gesellschafter hielt das Gericht für zu weitgehend (Beschluss des OLG Frankfurt vom 30.01.2014, 20 W 368/13, NZG 2014, 418, ZIP 2014, 875). Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



5. Gewerbliches Mietrecht Vorsicht bei außerplanmäßiger Mieterhöhung bei langfristigem Mietverhältnis Mietverträge über eine längere Zeit als ein Jahr bedürfen der Schriftform. Ist diese nicht gewahrt, gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen (§ 550 BGB). Dieses Schriftformerfordernis gilt gleichermaßen für wesentliche Vertragsänderungen, die im Laufe der Vertragslaufzeit vorgenommen werden. Dies kann zu der insbesondere für den Vermieter unerwünschten Folge führen, dass aus dem ursprünglich wirksam abgeschlossenen langfristigen Vertrag ein unbefristeter wird, der vom Mieter dann unter Beachtung der gesetzlichen Fristen jederzeit gekündigt werden kann. Einen solchen Fall nahm das Oberlandesgericht Düsseldorf hier an: In einem 1990 mit einer Laufzeit bis 2019 abgeschlossenen Gewerbemietvertrag war die Höhe des Mietzinses an den jeweiligen Lebenshaltungsindex gekoppelt. Der Vermieter nahm in der Folgezeit mehrere Mieterhöhungen vor, zu denen er zu diesem Zeitpunkt an sich noch nicht berechtigt gewesen wäre. Der Mieter bezahlte die Miete den Erhöhungsverlangen entsprechend jedoch stets pünktlich. Das Gericht ging davon aus, dass die Vertragsparteien in diesem Fall Mieterhöhungen vorgenommen haben, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt nach dem schriftlichen Mietvertrag gar nicht hätten verlangt werden können (hier: weil eine Anpassung des Mietzinses nur dann möglich sein sollte, wenn sich der Verbraucherpreisindex bzw. Lebenshaltungsindex um mehr als 10 Punkte verändert hat), was zur Folge hatte, dass eine wesentliche Änderung des Mietvertrags vorlag, die der Schriftform bedurft hätte. Damit war insgesamt kein vollständiger schriftlicher Mietvertrag mehr vorhanden, sodass der Mieter den Vertrag durch ordentliche Kündigung beenden durfte (Urteil des OLG Düsseldorf vom 19.03.2013, Az.: I-24 U 103/12). Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]
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6. Internetrecht Unzulässiges Schriftformerfordernis in AGB eines Portalbetreibers Wird der Vertragsabschluss und die gesamte Vertragsabwicklung zwischen dem Betreiber eines Online-Dating-Portals und dessen Kunden per Internet in Textform ohne jegliche schriftliche Erklärungen durchgeführt und abgewickelt, stellt es eine unangemessene Benachteiligung der Kunden dar, wenn in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) allein für die Kündigungserklärung des Kunden das Schriftformerfordernis vorgesehen ist (Urteil des LG München I vom 30.01.2014, Az.: 12 O 18571/13). Praxistipp: Ein Online-Portal darf seinen Kunden bei online geschlossenen und durchgeführten Verträgen das Recht auf Kündigung nicht unangemessen erschweren, insbesondere nicht durch spezielle Schriftformerfordernisse. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Unzulässiges Weiterveräußerungsverbot gebrauchter Software Eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Softwareherstellers, wonach eine Weiterveräußerung der Software nur mit Zustimmung des Herstellers erfolgen darf, verstößt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs gegen den wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung des urheberrechtlichen Erschöpfungsgedankens (§ 69c Nr. 3, Satz 2 UrhG) und ist daher wegen unangemessener Benachteiligung des Vertragspartners unwirksam. Nach dieser Regelung erschöpft sich das Verbreitungsrecht des Rechtsinhabers an Vervielfältigungsstücken eines Computerprogramms, wenn dieses mit seiner Zustimmung im Gebiet der EU oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden ist. Eine unzulässige Behinderung des Vertragspartners ist laut Landgericht Hamburg auch dann anzunehmen, wenn die verwendete Klausel so verstanden werden muss, dass ein späterer Zukauf einer bestimmten gebrauchten Software stets beim Softwarehersteller zu melden ist (Urteil des LG Hamburg vom 25.10.2013, Az.: 315 O 449/12). Praxistipp: Eine AGB-Klausel, wonach der Weiterverkauf gebrauchter Softwarelizenzen nur unter Zustimmungsvorbehalt erlaubt ist, verstößt gegen den urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



BGH über sogenanntes „Screen Scraping“ Das Oberlandesgericht Hamburg untersagte mit einem Urteil vom 24.10.2012 (5 U 38/10) dem Betreiber eines Internet-Reiseportals den Zugriff auf die Buchungswebsite einer Billigfluggesellschaft, die ihre Flüge ausschließlich im Direktvertrieb über das Internet und ein Callcenter vertreibt und jegliche gewerbliche Vermittlung ausdrücklich ausgeschlossen hat, um trotz des Verbots die Flüge anzubieten. Das beklagte Unternehmen umging mit der beanstandeten Vorgehensweise und der Erhebung einer Vermittlungsprovision von ihren Kunden den von der Fluggesellschaft allein erlaubten Vertriebsweg (sogenannter Schleichbezug). Der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil nun auf. Eine Gesamtabwägung der Interessen der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der Allgemeinheit führe nicht zu der Annahme, dass die Fluggesellschaft durch die beanstandete Vermittlung ihre Leistungen am Markt durch eigene Anstrengungen nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann. Allein der Umstand, dass sich der Internetanbieter über den in den Geschäftsbedingungen des Billigfliegers geäußerten Willen hinwegsetzt, keine Vermittlung von Flügen im Wege des sogenannten „Screen-Scrapings“ zuzulassen, führt nicht zu einer wettbewerbswidrigen Behinderung. Vielmehr fördert das Geschäftsmodell des Flugvermittlers die Preistransparenz auf dem Markt der Flugreisen und erleichtert dem Kunden das Auffinden der günstigsten Flugverbindung. Der Rechtsstreit ist jedoch noch nicht beendet. Das Oberlandesgericht hat nach Zurückverweisung noch zu prüfen, ob der Fluggesellschaft möglicherweise Ansprüche wegen
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Irreführung der Verbraucher und nach den Grundsätzen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes zustehen (Urteil des BGH vom 30.04.2014, Az.: I ZR 224/12). Praxistipp: Im Fall von „Screen Scraping“ (Gewinnung von Informationen durch gezieltes Extrahieren der benötigten Daten aus Internetseiten) liegt nicht zwingend eine wettbewerbswidrige Behinderung im Sinne von § 4 Nr. 10 UWG vor. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



7. Wettbewerbsrecht Verbot von „Schleichwerbung“ durch „gesponserte“ Presseartikel Grundsätzlich gilt für Print- und Onlinemedien das in § 4 Nr. 3 UWG verankerte Trennungsgebot zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung. Von Unternehmen bezahlte redaktionelle Beiträge müssen mit dem eindeutigen Begriff „Anzeige“ gekennzeichnet werden. Ein unscharfer Begriff wie „sponsored by“ genügt diesen Anforderungen nicht (Urteil des BGH vom 06.02.2014, Az.: I ZR 2/11). Praxistipp: Auch bei Werbung im Internet gelten die allgemeinen Regeln des Wettbewerbsrechts! Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Werbung eines Edelmetallankäufers mit Hinweis „kostenlose Schätzung“ Die Werbung mit einer Selbstverständlichkeit kann irreführend sein, wenn sich der Werbende hierdurch einen rechtswidrigen Wettbewerbsvorteil verschaffen will. Ein Verbraucherverband sah in der Werbung eines Edelmetallankäufers mit dem Hinweis „kostenlose Schätzung“ den Tatbestand der unlauteren Werbung mit einer Selbstverständlichkeit für erfüllt an. Dies wurde damit begründet, dass der Edelmetallhändler diese Schätzung schon deshalb vornehmen muss, um dem potenziellen Kunden einen konkreten Preis für den Fall eines Ankaufs nennen zu können. Dieser Argumentation folgte der Bundesgerichtshof nicht. Zum einen war für die angesprochenen Verbraucher klar, dass die Wertermittlung stets kostenlos erfolgt, so dass eine Irreführung bereits von vornherein ausschied. Zum anderen erstreckte sich die beanstandete Werbung ihrem Wortlaut nach auch auf den Fall, dass der Edelmetallankäufer von einem Verbraucher, der keine Verkaufsabsicht hat, um eine Schätzung gebeten wird, um zu erfahren, wie viel ein bestimmter Gegenstand wert ist. Gerade in diesen Fällen, in denen die Wertermittlung unabhängig von einer Verkaufsabsicht des Verbrauchers erfolgt, liegt eine freiwillige Sonderleistung des beklagten Händlers vor, die nicht als selbstverständlich angesehen werden kann (Urteil des BGH vom 28.11.2013, Az.: I ZR 34/13). Praxistipp: Die Werbung mit Selbstverständlichkeiten kann irreführend sein! Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Rechtswidrige Adressengenerierung durch vorgetäuschte Meinungsumfrage Ein Mediendienstleister betrieb eine sogenannte Markterschließung, indem er Kundenadressen von Adresshändlern erwarb, diese Kunden dann unter Vortäuschung einer Meinungsforschung befragte, am Ende des Telefonats auch dazu, ob sie mit einem Telefonanruf bestimmter namentlich genannter Anbieter einverstanden sind und sodann diese Adresse an die entsprechenden Anbieter verkaufte. Das Landgericht Düsseldorf erklärte den Vertrag über die Lieferung der Kundenadressen für nichtig, weil die Generierung der Daten dadurch erfolgte, dass sie unter Vorspiegelung der Teilnahme an einer Meinungsumfrage telefonisch abgefragt und die Kunden durch gezielte Fragestellung dazu gebracht wurden, der Weitergabe der Daten zuzustimmen. Der Adresslieferungsvertrag war offensichtlich darauf gerichtet, dass der Lieferant der Adressen systematisch gegen § 7 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 1 UWG verstoßen musste, um die Adressen überhaupt liefern zu können. Ein derartiges Verhalten ist rechtswidrig (Urteil des LG Düsseldorf vom 20.12.2013, Az.: 33 O 95/13). Praxistipp: Ein Adresslieferungsvertrag, bei dem der Lieferant der Adressen systematisch gegen § 7 Abs. 2
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Nr. 2 und Abs. 1 UWG verstoßen muss, um die Adressen überhaupt liefern zu können, ist wegen Gesetzesverstoßes (§ 134 BGB) nichtig. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



8. Veranstaltungshinweise „Gut zu wissen! Tipps zum Wettbewerbs- und Markenrecht“ Am Mittwoch, 17. September 2014, findet ab 18:00 Uhr im IHK-Tagungszentrum eine für Mitgliedsunternehmen kostenfreie Infoveranstaltung zum Themenkomplex „Wettbewerbs- und Markenrecht“ statt. Zwar ist das Wettbewerbsrecht in den vergangenen Jahren teilweise liberalisiert worden. Dafür hat der Gesetzgeber an anderer Stelle jedoch neue wettbewerbsrechtliche Regeln geschaffen, die es zu beachten gilt, um Abmahnungen oder gar Gerichtsverfahren zu vermeiden. Im Rahmen der Infoveranstaltung soll anhand von Beispielen erörtert werden, welche Werbung unzulässig ist und wie zulässig geworben werden darf. Außerdem informiert die IHK über mögliche Folgen unlauterer Werbung und gibt Tipps zum Thema „Abmahnung“. Im zweiten Teil der Veranstaltung geht es speziell um markenrechtliche Fragen wie die folgenden: Was muss bei der Wahl eines Marken- und Firmennamens beachtet werden? Wie und wo erlangt man Schutzrechte? Was kosten sie? Wie recherchiert man Rechte Dritter? Anmeldungen zur Veranstaltungen sind online auf der Internetseite der IHK Trier, Geschäftsbereich Recht und Steuern, möglich. Geben Sie dazu im Suchfeld die Dokumentennummer V14070 ein, oder per E-Mail an [email protected].



Compliance in der Unternehmerpraxis – Grundlagen, Organisation und Umsetzung Zum Thema Compliance gibt es viele Fragen, vor allem bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Um einen Einstieg in dieses Thema mit praktischen Informationen zu vermitteln findet am Dienstag, 23. September 2014, 17:00 bis 19:00 Uhr, im Tagungszentrum der IHK Trier, eine Veranstaltung statt. Referent ist Rechtsanwalt Dr. Marc Peters, LL.M. oec., von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Köln. Das Programm (Änderungen in geringem Umfang vorbehalten): Compliance als Geschäftsleitungsaufgabe Begriff und Zweck der Compliance, Risikopotential der Unternehmen bei Rechtsverstößen Compliance "Quick-Check" für mein Unternehmen Welche Risikofelder gibt es? Welche Rechtsbereiche sind wesentlich? Welche Vorkehrungen wurden bereits getroffen? Möglichkeiten zum Aufbau einer (der Größe des Unternehmens) angemessenen Compliance-Organisation Kurzvorstellung häufig betroffener Rechtsbereiche/Risikofelder Absprachen mit Wettbewerbern, Datenschutzrecht, Pflichten der Geschäftsleitung Die Veranstaltung ist für IHK Mitglieder kostenlos. Anmeldungen zur Veranstaltungen sind online auf der Internetseite der IHK Trier, Geschäftsbereich Recht und Steuern, möglich. Geben Sie dazu im Suchfeld die Dokumentennummer V14428 ein, oder per E-Mail an [email protected].



Sie haben kein Interesse mehr an dem Bezug des Newsletters, dann können Sie ihn jederzeit abbestellen: [email protected] Impressum: http://www.ihk-trier.de/p/Impressum-552.html 8
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

15.10.2014 - "Double-opt-in"-Verfahren verschickt. Der EmpfÃ¤nger mÃ¼sse also den Newsletter nicht nur abonniert, sondern auch den BestÃ¤tigungslink ...
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401 mailto:[email protected]. Handlungsmöglichkeiten ..... Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Köln. Das Programm ...
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

15.07.2014 - ... einer GmbH bei nachgewiesenen Guthaben auf Onlinekonto. 5. .... mit eigenem KundendienstbÃ¼ro verlangte einen kostenlosen Eintrag.
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

15.10.2014 - abonniert, sondern auch den BestÃ¤tigungslink geklickt haben. Die Benennung von Mitarbeitern als Zeugen reicht als entsprechender Beweis ...










 


[image: alt]





IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

15.07.2014 - Handelsregistereintragung eines Erben auch ohne Erbschein ... einer GmbH bei nachgewiesenen Guthaben auf Onlinekonto ..... ausweisen.
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

â€žZeugnisaktionâ€œ eines Elektronik-Fachmarktes zulÃ¤ssig. 7. Veranstaltungshinweise. â€¢ Cybersicherheit und elektronische Wirtschaftsspionage. 15. Juli 2014, von ...
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

Verleihers bestehende betriebliche Ãœbung ausgeschlossen wird. ... in dieser Funktion auch fÃ¼r die ErfÃ¼llung der Pflichten der KG Sorge zu tragen. Der wegen ...
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IHK-Newsletter Recht 

15.10.2014 - Ãœbernahme einer Geldstrafe gegen Vorstandsmitglied durch AG ..... eine steuerrechtliche Betrachtung vornehmen und Rechtsanwalt Oliver.
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IHK-Newsletter Recht - PDFDOKUMENT.COM 

15.07.2014 - Endpreis errechnet. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]. â€žEndlos surfenâ€œ mit BeschrÃ¤nkung. Die Werbung eines Mobilfunkanbieters fÃ¼r einen Smartphone-Tarif als â€žDaten-Flatâ€œ bzw. mit dem. Slogan
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Los geht's! - Trier - Uni Trier 

10.10.2017 - Markt der MÃ¶glichkeiten. Besuchen Sie den Markt der MÃ¶glichkeiten! Hier bietet sich die einmalige Gelegenheit eine Vielzahl von stu- dentischen Hochschulgruppen und Initiativen, Fach- schaften, universitÃ¤re Institutionen sowie Stiftun
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Das Jugendmagazin des Bistums Trier 1.2014 - Bistum Trier 

03.05.2014 - Mit Hilfe von Beispielpersonen soll deutlich ... weiterhin für die Rechte von Kindern, insbesonde- ...... S1: Jesus, du hast Raum für unsere Not.
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stadtwerke trier (swt) 

Smart-City-LÃ¶sungen sind in aller Munde. Durch den cleveren Einsatz von Technologien soll der Ressourcenverbrauch verringert, die. WettbewerbsfÃ¤higkeit ...
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Programm - Uni Trier 

06.05.2015 - Dr. Franz Dorn. GÃ¤ste: Dr. Natalia Filatkina. Ã„ltere deutsche Philologie. Dr. Katrin Kaufmann. Biologie und ihre Didaktik. Dr. Markus Mavany.
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Programm - Uni Trier 

06.05.2015 - Ã„ltere deutsche Philologie. Dr. Katrin Kaufmann. Biologie und ihre Didaktik. Dr. Markus Mavany. Strafrecht. Dr. Martin Siebenborn. Mathematik.
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Das Jugendmagazin des Bistums Trier 1.2014 - Bistum Trier 

03.05.2014 - zugehen, muss ich zuerst bei mir selbst anfangen: Wo bin ich selbst ...... Die Tage waren zudem geprÃ¤gt von Morgen- und Mittagge- beten im ...










 


[image: alt]





S Sparkasse Trier 

11.08.2016 - komplexe Aufgaben und Anforderungen in ihrem späteren Berufsleben vor und werden zudem gezielt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ...
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zur person - Bistum Trier 

mit den Menschen zu sein. Die Entwicklung ... Pfarrer Lothar Brucker sein 40jÃ¤hriges. PriesterjubilÃ¤um ... Verantwortung fÃ¼r die â€žAdveniat-Paten- schaftsaktionâ€œ ...
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Pastoralplan - Bistum Trier 

20.11.2009 - die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm, ... mern Trier und Köln, der den Ort überragt. .... Die Synagogen in Andernach und Mülheim.
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Pastoralplan - Bistum Trier 

20.11.2009 - Wohnsiedlung Depot. MÃ¼lheim-KÃ¤rlich besitzt eines der ...... kassetten kostenlos zur Ausleihe angeboten. Bei. Bedarf kÃ¶nnen Schulklassen die ...
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innovation und recht recht und innovation recht im ensemble seiner 

This Innovation Und Recht Recht Und Innovation Recht Im Ensemble Seiner Kontexte Pdf file begin with Intro,. Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss p
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WeiÃŸe Flecken - TIMS Trier 

Kernspin nicht in Panik versetzen lassen. Jutta Scheiderbauer. Auch symptomfreie kontrastmittel- aufnehmende Herde sind keineswegs grundsÃ¤tzlich mit einem ...
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IT- Night Cham - IHK 

20.10.2016 - IT-Night Cham. BegrÃ¼ÃŸung. Dr. Alois PlÃ¶ÃŸl. VizeprÃ¤sident der IHK Regensburg. RhanerbrÃ¤u | SchÃ¶nthal. 20 Jahre Karl Auer â€“ die Medien wandeln sich, der Content bleibt. Markus Walsch. Crossformatics | Starnberg. Keynote und Modera
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IHK-Konjunkturklima 2015 - Herbst 

Lage. Erwartungen. InvestitionsplÃ¤ne. BeschÃ¤ftigungsplÃ¤ne. 45. 30. 15. 0. -15. Salden (%-Punkte). Lage. Erwartungen. InvestitionsplÃ¤ne. BeschÃ¤ftigungsplÃ¤ne.
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IHKs - IHK MÃ¼nchen 

Sprechtechniken und Artikulation. - Statements und/oder PrÃ¤sentationen vorbereiten. â€¢ Aufbau. â€¢ Layout. - Manuskripte unter BerÃ¼cksichtigung der Zielgruppe erarbeiten. - Vortrags- ... GÃ¤steerwartungen. 1.5.1.1. ZuverlÃ¤ssigkeit. 1.5.1.2. Saube
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